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Zweiter Abschnitt 
Herstellung (Gewinnung) von ortsgebundenem Heilwasser

A. Herstellungserlaubnis
Erlaubnispflicht (siehe Abschnitt 1 A) ist das Gewinnen von Heil
wässern zur Abgabe an andere. Hierzu gehören auch die Entnah
memöglichkeit aus frei auslaufenden Heilquellen und der Aus
schank zum Beispiel in Trinkhallen. 
In der Erlaubnisurkunde sollen aufgeführt sein
– bei Heilquellen: der Name der Quelle, die Gemarkung ein

schließlich Flur, Flurstück, Parzelle,
– bei Meerwässern: die Herkunft nach Entnahmeort und Tiefe,
– Entnahmestellen für das Heilwasser (zum Beispiel Trinkhalle, 

Kurhaus, Sanatorium unter anderem).
– gegebenenfalls externe Prüfung nach § 14 Abs. 4 des Arznei

mittelgesetzes. 
Weitere Hinweise siehe Abschnitt 1 A.

B. Personal
Die Anwesenheit der Sachkundigen Person im Sinne des § 14  
Abs. 1 des Arzneimittelgesetzes soll sich nach den jeweiligen 
 Erfordernissen des Kurbetriebes richten. Analog zu Punkt 1 B 
 müssen ein Leiter der Herstellung sowie ein Leiter der Kontrolle 
vorhanden sein. Die Sachkundige Person soll in der Regel min
destens einmal monatlich persönlich anwesend sein. Die Aufgaben 
und Pflichtzuweisung für den Leiter der Herstellung und den  Leiter 
der Kontrolle, wenn dieser nicht gleichzeitig die Sach  
kundige  Person ist, soll durch die Sachkundige Person schriftlich 
erfolgen.

C. Betriebsräume und Einrichtungen
Der Brunnenkopf, das Leitungssystem und die Entnahmestellen 
sind als Einrichtung im Sinne von § 5 AMWHV anzusehen.
Die Prüfungen können nach Maßgabe des § 14 Abs. 4 des Arznei
mittelgesetzes an ein externes dafür zugelassenes Prüflabor ver
geben werden. Hierfür muss ein schriftlicher Vertrag zwischen 
Auftraggeber und Auftragnehmer nach § 9 AMWHV erstellt wer
den.

D. Hygiene
Die Betriebsanlagen müssen sich in einem einwandfreien hygieni
schen Zustand befinden. Besondere Aufmerksamkeit ist hierbei den 
Entnahmestellen zu widmen.

E. Herstellung
In der Herstellungsanweisung sollen nach Maßgabe des § 13 AM
WHV die in Abschnitt 1 E aufgeführten Angaben – so weit möglich 
– enthalten sein.

F. Prüfung
In der Prüfanweisung sollen nach Maßgabe des § 14 AMWHV die 
folgenden Prüfungen vorgesehen werden.
1. Chemische Prüfung (Vollanalyse)
 Mindestens alle zehn Jahre sind eine Analyse der Bestandteile 

des Heilwassers und der in der Anlage 4 der Mineral und Ta
felwasserverordnung genannten Stoffe durchzuführen.

2. Chemische Kontrollprüfungen
 Die das Heilwasser charakterisierenden Bestandteile sind min

destens jährlich zu bestimmen. Bei Abweichungen von mehr als 
+ 20 Prozent von den insoweit bei der staatlichen Anerkennung 
vorgelegten Angaben sind zwei nachfolgende Kontrollprüfun
gen in kürzeren Zeitabständen durchzuführen.

3. Mikrobiologische Prüfungen
 Mikrobiologische Prüfungen sollen mindestens vierteljährlich, 

bei diskontinuierlicher Entnahme gegebenenfalls häufiger 
durchgeführt werden. Dabei sollen die Anforderungen und Ver
fahren der Mineral und Tafelwasserverordnung (§ 4) zugrunde 
gelegt werden.

4. Mindestens einmal monatlich sind folgende Prüfungen in An
wesenheit des Leiters der Herstellung durchzuführen und dem 
Leiter der Qualitätskontrolle vorzulegen sowie von der Sach
kundigen Person gegenzuzeichnen
– Quellschüttung
– pHWert
– elektrische Leitfähigkeit
– Sinnenprüfung
– Ammonium/Nitrit (Schnelltest)
– Gesamtkoloniezahl

Die Ergebnisse der Prüfungen nach Nr. 1 bis 4 sind jeweils Teil des 
Prüfprotokolls nach § 14 Abs. 4 AMWHV.

G. Information für Verbraucher
An den Entnahmestellen zu Trinkzwecken sollen folgende Infor
mationen für den Verbraucher verfügbar sein:
– Betreiber der Heilquelle (pharmazeutischer Unternehmer)
– Bezeichnung des Heilwassers
– charakterisierende Bestandteile nach Art und Menge
– Anwendungsgebiete, Gegenanzeigen
– gegebenenfalls Dosierungsempfehlungen
– gegebenenfalls Warnhinweise.
Die Richtlinie vom 6. Dezember 2011 wird aufgehoben.

Wiesbaden, den 6. Dezember 2016

Hessisches Ministerium 
für Soziales und Integration
V3A–18l 12000001/2011/003
– Gült.Verz. 3543 –

StAnz. 50/2016 S. 1575

1017

Hessisches Gesetz über den Anspruch auf Bildungsurlaub 
(HBUG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Juli 
1998 (GVBl. I S. 294), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13. 
Dezember 2012 (GVBl. S. 622);
h i e r :  Verzeichnis der für die Durchführung von Bildungsur

laubsveranstaltungen als geeignet anerkannten Träger 
– Stand: 1. Dezember 2016

Hinweis:
Die aufgeführten Bildungseinrichtungen und Veranstalter sind ein
schließlich ihrer Mitgliedsorganisationen nach § 9 HBUG als Träger 
anerkannt. Nachfolgend werden Mitgliedsorganisationen nur dann 
gesondert namentlich aufgeführt, wenn sie selbst als Träger aner
kannt sind.

Wiesbaden, den 24. November 2016

Hessisches Ministerium 
für Soziales und Integration
III1A55n06000003/2007/010
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